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RS Vwgh 1998/11/27 98/21/0314
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1998

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §17 Abs1;

ZustG §17 Abs2;

ZustG §21;

Rechtssatz

Die Vornahme eines früheren Zustellversuches ohne Hinterlegung des Schriftstückes begründet bei einer Zustellung

nicht zu eigenen Handen als über7üssige Maßnahme keine Rechtswidrigkeit der ordnungsgemäß erfolgten

Hinterlegung.
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